




















AEUGST AM ALBIS 

Art. 22. Inkrafttreten 

1 Vorliegende Unterhaltsordnung wurde von der Gemeindeversa mm I u ng vom 07- Dezember 2021 

beschlossen. Sie tritt, vorbehältlich der Genehmigung durch den Regierungsrat, am heutigen Tag 

in Kraft. Sie ersetzt die Unterhaltsordnung aus dem Jahr 1985 

2 Diese Unterhaltsordnung kann durch die Gemeindeversammlung nur mit Genehmigung des 

Regierungsrates ausser Kraft gesetzt werden. Änderungen bedürfen der Genehmigung des ALN 

Namens der Gemeindeversammlung 

Nadia Hausheer Vit Styrsky 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 
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Durch den Regierungsrat am 30. August 2023 mit Beschluss Nr. 994 genehmigt.  


